
 

 

Prof. Dr. Marina Wellenhofer 
_____________________________________________________________________________________ 

Im Wintersemester 2018/2019 biete ich folgendes Blockseminar 

für die Schwerpunktbereiche 1 und 5 an: 
 

 

Erwachsenenschutzrecht im In- und Ausland 
 

 

Im Mittelpunkt des Seminars sollen ausgewählte Fragen des Betreuungsrechts sowie des Gewalt-

schutzrechts stehen. In Österreich und der Schweiz wird dafür der Begriff des Erwachsenenschutz-

rechts verwendet. Beachtlich ist, dass Österreich die einschlägigen Normen zum 1. Juli 2018 grund-

legend reformiert hat. Andere Länder wiederum (z.B. England und Schottland) haben umfangreiche 

Gesetze zum Schutz von alten Menschen vor Missbrauch und Ausbeutung. Insoweit sollen die Unter-

schiede des deutschen Rechts im Vergleich zu ausländischen Rechtsordnungen herausgearbeitet und 

Verbesserungsvorschläge für das deutsche Recht entwickelt werden.  
 

Die Anmeldung zum Seminar erfolgt ab sofort, entweder persönlich im Sekretariat Wellenhofer 

(RuW 2.127) oder per E-mail an vonchristen@jur.uni-frankfurt.de. Anzugeben sind: Name, Vorname,  

E-mail-Adresse, Matrikelnummer und Schwerpunktzuordnung (soweit bereits erfolgt). Für Ihre 

Anmeldung erhalten Sie keine Bestätigung. Sollten Sie auf die Warteliste kommen, werden Sie benachrichtigt. 

 

Die Vorbesprechung mit Themenerläuterung und -verteilung findet am Dienstag, den 3. Juli 2018, 

um 18 Uhr s.t. in Raum RuW 2.102 statt. Die Reihenfolge der Anmeldungen entscheidet über die 

Themenverteilung.  
 

Das Seminar wird im Wintersemester in zwei oder drei Blockveranstaltungen (voraussichtlich 

Mittwoch, 14.11. und 28.11., jeweils ab 13 Uhr) durchgeführt. Näheres wird im Rahmen der Vorbe-

sprechung festgelegt.  
 

      Themen 
 

1. Das österreichische Sachwalterrecht nach der Reform 

2. Relative und partielle Geschäftsfähigkeit und Handlungsfähigkeit – Feststellungsprobleme  

3. Die Auswahl des Betreuers (§ 1897 BGB) 

4. Die Vorsorgevollmacht (§ 1901c BGB) 

5. Die Patientenverfügung (§§ 1901a, 1901b BGB) 

6. Betreuung und medizinische Behandlung (§ 1904 BGB) 

7. Insbesondere ärztliche Zwangsbehandlung (§ 1906 III, IIIa BGB a.F.; 1906a BGB n.F.) 

8. Anordnung freiheitsentziehender Maßnahmen i.S.v. § 1906 IV BGB 

9. Die Organisation der Pflege des Betroffenen zuhause oder im Heim (vgl. §§ 1906, 1907 BGB) 

10. Sachverständigengutachten in Betreuungssachen  

11. (Keine) Gesetzliche Vertretung von Angehörigen 

12. Das deutsche Betreuungsrecht im Lichte der UN-BRK (Vereinbarkeit mit Art. 12 UN-BRK) 

13. Abgeltung von Pflegeleistungen durch das Erbrecht  

14. Gewaltschutz für alte Menschen  

15. Der schottische Adult Support and Protection Act 2007 

16. Der englische Care Act 2014 

mailto:vonchristen@jur.uni-frankfurt.de

